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Klimapolitik:  
Wie bitte? 
Wer regt sich noch über die Klima-
Kleber auf? Wer kann sich an die 
«Fridays for Future»-Bewegung 
erinnern? Und wer hat im November 
bei der Uno-Klimakonferenz in 
Belém mitgefiebert? Vor wenigen 
Jahren hatte der Klimaschutz noch 
Wahlen beeinflusst und Massen 
bewegt, jetzt ist das Thema in der 
Öffentlichkeit wenig präsent; Trump, 
der Handelskonflikt, die Wirtschafts-
schwäche, der Krieg in der Ukraine 
und überhaupt die Geopolitik domi-
nieren die Diskussion. Fast schon  
mit einem Schulterzucken wird zur 
Kenntnis genommen, dass die inter-
nationale Klimapolitik vorerst ge-
scheitert ist, die Emissionen weltweit 
steigen und die Klimaerwärmung 
wohl nicht auf weniger als 1,5 Grad 
Celsius eingedämmt wird. Im Mittel-
punkt steht vielmehr eine sichere 
Energieversorgung. Selbst die Erdöl-
nachfrage könnte laut der renom-
mierten Internationalen Energie-
agentur noch länger ansteigen als 
bisher gedacht. So wie zuvor die 
Warnungen vor der Klimakatastro-
phe zu marktschreierisch waren, ist 
nun auch diese Stille trügerisch. 
Denn es ist viel passiert: Weiterhin 
wird in grüne Technologien inve-
stiert, und die Elektrifizierung schrei-
tet voran. In Liechtenstein sind die 
Ziele für Energieeffizienz, Anteil der 
erneuerbaren Energien und Abbau 
der inländischen Emissionen auf 
Kurs. Die Ruhe um die Klimapolitik 
bietet jedoch die Chance, die Diskus-
sion nüchterner und weniger mora-
lisch aufgeladen zu führen. Je mehr 
Massnahmen umgesetzt werden, 
desto klarer werden die Kosten und 
umso mehr wird die Frage gestellt, 
wie effizient und effektiv die Klima-
politik ist. Eine alte Feststellung ist, 
dass Liechtenstein zu klein für eine 
wahrnehmbare Rolle bei einem 
globalen Problem sei. Liechtensteins 
Treibhausgasemissionen sind inter-
national vernachlässigbar, auch 
wenn der CO2-Ausstoss berücksich-
tigt wird, die bei der Produktion von 
importierten Gütern anfallen. Kein 
Land ist aber zu klein, um nicht 
Eigenverantwortung für sein Han-
deln zu übernehmen. Ausserdem 
reduziert die Klimapolitik mitunter 
Schadstoffemissionen, die auch  
lokal und nicht nur global wirken.  
Ein wichtiges Prinzip ist die Kosten-
wahrheit. Im Einklang mit Schweizer 
Regeln verfügt Liechtenstein bereits 
über einen der höchsten CO2-Preise 
der Welt, wobei die Einnahmen 
grösstenteils zurückverteilt werden. 
Im Ausland könnte man zudem mit 
einem ausgegebenen Franken mehr 
Emissionen reduzieren als im Inland; 
solche Massnahmen sind jedoch 
häufig verpönt. Vielmehr pflegt die 
Politik die Klientel im Inland mit 
Förderungen von Solaranlagen, 
Wärmepumpen und Pelletheizungen. 
Eines ist auch klar: Angesichts der 
globalen Entwicklungen gilt es den 
Schutz vor den Auswirkungen des 
Klimawandels wie Extremereignisse, 
Hitzewellen, Trockenperioden oder 
Hochwasser im Land zu verbessern. 
Die Zeit einer ineffizienten Symbol-
politik ist vorbei. 

Gerald Hosp 
Geschäftsführer von Zukunft.li

Andreas Brunhart 
Ökonom am Liechtenstein-Institut

Liechtenstein nimmt die globale Kon-
junkturstimmung stark und sehr früh 
auf und weist gemäss verschiedenen 
Indikatoren bereits seit 2023 eine 
konjunkturelle Stagnation auf. Die 
oben abgebildete BIP-Quartalsschät-
zung des Liechtenstein-Instituts 
zeigt, dass sich auch die Zäsur der  
US-Handelspolitik vergleichsweise 

früh in Liechtenstein niedergeschla-
gen und die hiesige Wirtschaft schon 
im ersten Halbjahr belastet hat. Also 
schon vor der Zollerhöhung im Au-
gust. Das reale BIP Liechtensteins ist 
bereits im Verlauf des Jahres 2024 ge-
genüber dem Wachstumstrend der 
Schweiz und der OECD zurückgefal-
len und hat sich diesbezüglich Öster-

reich und Deutschland angenähert. 
Es lag in den ersten drei Quartalen 
2025 nochmals leicht unter dem 
durchschnittlichen Niveau von 2024. 
Allerdings blieb das liechtensteinische 
BIP auch im 3. Quartal konstant. Im 
Gegensatz zur Schweiz, wo ein kräfti-
ger BIP-Rückgang von −0,5 % zu ver-
zeichnen war. 
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Optimierung Trustrecht – Balance zwischen 
Transparenz, Kontrolle und Privatautonomie 
Am 4. Dezember hat der Landtag das für den 
Finanzplatz Liechtenstein wichtige Reform -
paket zur Optimierung des Trustrechts verab-
schiedet, welches am 1. Juli 2026 in Kraft tritt. 
Die mit dieser Novelle erreichte Verbesserung 
der Trust Governance ist ein wichtiger Schritt 
zur Stärkung des Vertrauens in den Finanzplatz 
Liechtenstein. Der Trust (Treuhänderschaft) ist 
ein aus dem angloamerikanischen Raum stam-
mendes Rechtsinstitut. Liechtenstein nahm 
bereits 1926 als erstes kontinentaleuropäisches 
Land den angloamerikanischen Trust in seine 
Rechtsordnung auf. Auch heute noch gehört 
Liechtenstein zu den wenigen kontinentaleuro-
päischen Ländern, die den angloamerikani-
schen Trust vollwertig und eigenständig gesetz-
lich geregelt haben. Im Gegensatz zur Stiftung, 
bei der es sich um eine juristische Person han-
delt, ist der Trust ein Treuhandverhältnis ohne 
eigene Rechtspersönlichkeit. Der Trustee hält 
das Vermögen und verwaltet es gemäss dem 
Willen des Treugebers im eigenen Namen und 
wie ein Eigentümer zugunsten der Begünstigten 
oder für einen bestimmten Zweck.  

Der Trust ist ebenso wie die Stiftung geeignet, 
Vermögenswerte langfristig und flexibel für die 
Zwecke der Nachfolgeplanung sowie des Ver-
mögenserhalts in inländischen und grenzüber-
schreitenden Konstellationen zu strukturieren, 
zu verwalten und für nachfolgende Generatio-
nen zu erhalten. Er kann auch sehr gut für 
gemeinnützige Engagements eingesetzt wer-
den. In den letzten Jahren ist wiederholt Kritik 
in Bezug auf die Regelung der Informations- 
und Auskunftsrechte sowie das aufsichtsge-
richtliche Verfahren geübt worden. So wurde bei 
der in der Praxis häufig vorkommenden Ausge-
staltungsform der Ermessenstreuhänderschaft 
bemängelt, dass die Ermessensbegünstigten 
kein gesetzliches Informationsrecht haben und 
ihnen im aufsichtsgerichtlichen Verfahren keine 
Parteistellung zukommt. Dies wurde vom OGH 
im Jahr 2018 bestätigt. Dadurch konnte je nach 
Ausgestaltung des Trusts effektiv ein Kontroll-
defizit in Bezug auf die Tätigkeit des Trustees 

bestehen. Ziel der Reform war daher, diesem 
Kontrolldefizit entgegenzuwirken und so die 
internationale Wettbewerbsfähigkeit und 
Anerkennung des Trusts zu stärken. Die Ausar-
beitung des Reformpakets erfolgte unter Einbe-
zug von Vertretern des Marktes, insbesondere 
der THK, und der Wissenschaft. Dieses sieht 
eine durchgehende und wirksame Überwa-
chung des Trustees durch mindestens einen 
Informationsberechtigten vor.  

Dem Informationsberechtigten, der in den Art. 
928a ff PGR neu geregelt wird, werden umfas-
sende Informations- und Auskunftsrechte 
eingeräumt. Die Auswahl der entsprechenden 
Personen bleibt im Sinne des Vorrangs der 
Privatautonomie grundsätzlich der Entschei-
dung des Treugebers überlassen. So kann dieser 
in den Treuhanddokumenten regeln, ob einzel-
ne oder alle Begünstigten und/oder andere 
Beteiligte wie beispielsweise ein Beirat (Protek-
tor) oder eine Revisionsstelle als Informations-
berechtigte eingesetzt werden. Bei bereits 
bestehenden Trusts gelten Übergangsregelun-
gen für die Bestimmung des Informationsbe-
rechtigten. Lebt der Treugeber nicht mehr und 
kann sein Wille nicht mehr auf der Grundlage 
von Urkunden festgestellt werden, bestellt das 

Aufsichtsgericht über Antrag des Trustees eine 
unabhängige Revisionsstelle als Informations-
berechtigte. Ein weiterer Schwerpunkt lag in der 
Stärkung der Aufsicht über die Trusts. Neu 
werden auch gemeinnützige Trusts unter die 
Aufsicht der Stiftungs- und Trustaufsichtsbe-
hörde gestellt. Zudem wurden in Art. 929 PGR 
klare Partei- und Antragsrechte im aufsichtsge-
richtlichen Verfahren normiert. Diese Regelun-
gen sehen vor, dass dem Informationsberechtig-
ten ein Partei- und Antragsrecht im aufsichtsge-
richtlichen Verfahren zukommt. Zudem wurde 
der Katalog der aufsichtsgerichtlichen Mass-
nahmen erweitert und klarer gefasst. Neben 
den im Gesetz erwähnten antragsberechtigten 
Beteiligten können auch andere Beteiligte dem 
Aufsichtsgericht mutmassliche Pflichtverletzun-
gen des Trustees anzeigen und damit eine 
aufsichtsgerichtliche Überprüfung der Verwal-
tungstätigkeit auslösen. In ein solches Verfah-
ren werden vom Aufsichtsgericht weitere Ver-
fahrensbeteiligte einbezogen, darunter immer 
der Informationsberechtigte. 

Das Reformziel, eine wirksame Kontrolle über 
die Verwaltungstätigkeit des Trustees bei 
gleichzeitiger Wahrung des Vorrangs der Privat-
autonomie des Treugebers zu normieren, wurde 
somit effektiv umgesetzt. Der liechtensteini-
sche Trust bleibt dabei aufgrund seiner vom 
Gesetzgeber gewollten Unterschiede zu Trusts 
anderer Rechtsordnungen sowie zur Stiftung 
eine äusserst attraktive Rechtsform des Finanz- 
und Treuhandplatzes Liechtenstein.

«Diese Optimierung des Trust-
rechts durch die Verbesserung 

der Trust Governance ist ein 
wichtiger und richtiger Schritt 
zur Stärkung des Vertrauens in 

den Finanzplatz Liechtenstein.»

Stefan Wenaweser  
Präsident Liechtensteinische Treuhandkammer

Stefan Wenaweser,  
Präsident Liechtensteinische Treuhandkammer 

              

Liechtensteins Konjunkturentwicklung lahmt, ist aber weiterhin stabil

OECD, Amt für Statistik, Liechtenstein-Institut (BIP-Schätzung 2024, BIP-Quartalisierung, Preis- und Saisonbereinigung)


